
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINLADUNG 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
4. Dezember 2018, 19.45 Uhr 

Geschäfte 

1. Genehmigung des Budgets und Steuerfusses 

2019 der politischen Gemeinde  

2. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes 
 
 

4. Dezember 2018, 19.45 Uhr 

im Gemeindezentrum Gsellhof  

Schüracherstrasse 10, 8306 Brüttisellen 
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Einladung 
 

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

 

Gerne laden wir Sie zur Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde ein und freuen uns, 

wenn Sie von Ihrem demokratischen Recht zur Mitgestaltung unserer Gemeinde möglichst zahlreich 

Gebrauch machen. 

 

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung wird den Anwesenden ein Apéro offeriert. Dabei 

stehen die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeindeschreiber gerne für allgemeine Fragen 

oder Anregungen zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

GEMEINDERAT 

WANGEN-BRÜTTISELLEN 

 

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 

  
Marlis Dürst Christoph Bless 

Hinweise  
 

Aktenauflage 

 

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Anträge und Berichte des Gemeinderats. Die detaillierten 

Akten liegen ab 6. November 2018 im Gemeindehaus zur Einsicht auf (inkl. Anträge der Rechnungs-

prüfungskommission). 

 

Stimmrecht 

 

In Angelegenheiten der politischen Gemeinde sind alle in Wangen-Brüttisellen niedergelassenen 

Schweizerinnen und Schweizer stimmberechtigt, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. Die 

Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften. 

 

Anfragerecht nach § 17 Gemeindegesetz 

 

Gemäss § 17 des Gemeindegesetzes hat jede stimmberechtigte Person das Recht, eine Anfrage 

an den Gemeinderat zu stellen, die an der Gemeindeversammlung zu beantworten ist. Die Anfrage 

muss aber eine Angelegenheit der Gemeinde und von allgemeinem Interesse sein sowie vor der 

Gemeindeversammlung schriftlich beim Gemeinderat eingereicht werden (Gemeinderat Wangen-

Brüttisellen, 8306 Brüttisellen). Der Gemeinderat beantwortet die Anfrage an der Gemeindever-

sammlung. 

 

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung eingereicht werden, 

beantwortet der Gemeinderat der/dem fragestellenden Stimmberechtigten spätestens einen Tag 

vor der Gemeindeversammlung schriftlich. Der Tag, an dem die Gemeindeversammlung stattfin-

det, wird dabei nicht mitgezählt. Massgebend ist das Datum des Eingangs beim Gemeinderat. 

 

Der oder die fragestellende Stimmberechtigte hat das Recht auf eine Stellungnahme. Es findet 

keine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort statt. Die Versammlung kann aber beschlies-

sen, dass eine Diskussion stattfindet.  
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ANTRÄGE UND BERICHTE DES GEMEINDERATS 

 

1. Genehmigung des Budgets und Steuerfusses 2019 der politischen Gemeinde 

Wangen-Brüttisellen 

Antrag des Gemeinderats 

 

Genehmigung des Budgets 2019 mit einem Steuerfuss von 98 % (Vorjahr 98 %). 

Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

 

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Wangen-

Brüttisellen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 1. Oktober 2018 geprüft. 

 

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Wan-

gen-Brüttisellen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung 

des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen im Haushaltsgleichgewicht 

sind eingehalten. 

 

3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der 

Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu ge-

nehmigen und den Steuerfuss auf 98 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags 

festzusetzen.  

Das Wesentliche in Kürze 

 

 Die Erfolgsrechnung weist einen Aufwand von CHF 41‘223‘300 und einen Ertrag von 

CHF 40‘234‘800 aus. Der Aufwandüberschuss von CHF 988‘500 wird dem Eigenkapital entnom-

men. Dieses weist per 31. Dezember 2019 einen mutmasslichen Betrag von CHF 35‘042‘426 aus. 

 Die vorgesehenen Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 3‘508‘000. Drin-

gend notwendige Ausgaben werden vor allem im Bereich Verkehr und insbesondere im Zusam-

menhang mit der Erneuerung der Dübendorf- und Brüttisellenstrasse getätigt. 

 Der mutmassliche einfache Gemeindesteuerertrag zu 100 % wird auf CHF 26'837‘000 festgesetzt. 

 Für das Budget 2019 ist ein Steuerfuss von 98 % (Vorjahr 98 %) vorgesehen. Gleiches gilt auch für 

die Planjahre 2020 bis 2022, wobei bis zum Ende der Planperiode wieder mit Ertragsüberschüssen 

gerechnet werden kann. Durch die besseren Ergebnisse sollten auch die aufgrund der gegen-

wärtig etwas höheren Investitionen bestehenden Haushaltsdefizite mehr und mehr einge-

schränkt werden. 

 Die finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates (siehe Seite 6) können eingehalten werden. 
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Ausführlicher Bericht 

 

1 Zur Finanzlage der Gemeinde 

In dieser Vorlage informiert der Gemeinderat über die wesentlichen Elemente des Budgets 2019 

sowie über die finanzielle Lage der Gemeinde Wangen-Brüttisellen. 

 

1.1 Rahmenbedingungen, Ausgangslage 

Die Jahresrechnung 2017 hat mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2,24 Mio. abgeschlossen. Ge-

genüber dem budgetierten Defizit war dies um CHF 3,17 Mio. besser. Höhere Steuereinnahmen hat-

ten massgeblich zum besseren Resultat beigetragen. Der Ertragsüberschuss wurde dem Eigenkapi-

tal gutgeschrieben, welches sich dadurch per Ende 2017 auf CHF 36,9 Mio. erhöht hatte. 

 

Im Voranschlag 2018 wurde ein Aufwandüberschuss von rund CHF 0,9 Mio. budgetiert. Es kann da-

von ausgegangen werden, dass auch dieses Jahr die Steuererträge höher als budgetiert eingehen 

werden. Laut Prognose dürfte, abgesehen vom letztjährigen Sonderfaktor bei den Nachsteuern, als 

ein einziger Fall annähernd eine Million Steuern einbrachte, mit einer ähnlich guten Entwicklung wie 

im Jahr 2017 zu rechnen sein. Dementsprechend wird voraussichtlich der Jahresabschluss 2018 bes-

ser ausfallen. 

 

Der Finanzausgleichsbeitrag wird sich ab dem Jahr 2019 aber wieder auf ein Minimum reduzieren, 

da die Steuerkraft im Jahr 2017 sprunghaft um CHF 585 pro Einwohner angestiegen und über dem 

kantonalen Mittel zu liegen gekommen war. Die Gemeinde Wangen-Brüttisellen ist im Finanzaus-

gleich 2019 wieder eine der Gemeinden im Kanton, die weder Finanzausgleichsbeiträge erhält, 

noch Beiträge in den Finanzausgleich zahlen muss. 

 
Steuerkraft pro Einwohner 2014 2015 2016 2017 

Wangen-Brüttisellen CHF 3‘520 CHF 3‘346 CHF 3‘240 CHF 3‘825 

Kantonaler Mittelwert CHF 3‘473 CHF 3‘541 CHF 3‘565 CHF 3‘581 

 

Die stark verbesserten Steuereinnahmen tragen zwar dazu bei, dass in den bevorstehenden Jahren 

2020 bis 2022 die Jahresabschlüsse tendenziell positiver ausfallen werden. Aufgrund der gestiege-

nen Investitionsvolumen wird die verbesserte Selbstfinanzierung dennoch nicht ausreichen, den 

jährlichen Haushaltsdefiziten konsequent entgegen zu wirken. Um langfristig ähnlich hohe Investiti-

onsvolumen (CHF 3 Mio. bis CHF 4 Mio. pro Jahr) finanzieren zu können, müssten in mittlerer Zukunft 

Jahr für Jahr Ertragsüberschüsse von CHF 1 Mio. bis CHF 2 Mio. in der Erfolgsrechnung erzielt wer-

den. Anderenfalls müssten die Fehlbeträge mit zusätzlichem Fremdkapital gedeckt werden. Nicht 

nur Aufwandüberschüsse sondern auch die ungenügende Selbstfinanzierung der Investitionen füh-

ren zu einem Abbau des Nettovermögens. 

 

Der Nettoaufwand der Aufgabenbereiche 1 bis 8 des Budgets 2019 hat gegenüber dem Vorjahr 

um 6,3 % zugenommen, was vor allem auf die Funktionsgruppen im Sachgebiet Soziales, Schule, 

Verkehr und Gesundheit zurückzuführen ist. Insgesamt beträgt der Nettoaufwand 112,1 % des or-

dentlichen Steuerertrags. 

 

Der Gemeinderat ist der Meinung, dass laufende Ausgaben so gut wie möglich mit laufenden Ein-

nahmen finanziert werden sollten und erachtet deshalb eine Quote von unter 110 % als erstrebens-

wert. Dadurch soll die Abhängigkeit von den Grundstückgewinnsteuern so gering wie möglich ge-

halten werden. 

 

Bei den Investitionen sind grössere Strassenprojekte zu verzeichnen, die in den kommenden Jahren 

den Hauptteil der Ausgaben ausmachen. Das umfangreichste Unterfangen an der sogenannten 

„Flamingo-Kreuzung“ wird vor allem im Jahr 2021 zu Buche schlagen. 

 
Investitionen in CHF 2019 2020 2021 2022 

Strassen CHF 2‘090‘000 CHF 1‘800‘000 CHF 2‘870‘000 CHF 2‘075‘000 

Total CHF 3‘508‘000 CHF 3‘734‘000 CHF 3‘720‘000 CHF 2‘723‘000 

Strassen in % des Totals 60 % 48 % 77 % 76 % 
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Des Weiteren ist in der Investitionsrechnung 2019 der Kauf eines rund 5‘000 m2 grossen Grundstücks 

Kat.-Nr. 6090, von CHF 1,8 Mio. vorgesehen. Die Veräusserung durch den Kanton erfolgt ebenfalls in 

Verbindung mit dem Grossprojekt am Lichtsignalanlagen-Knoten „Flamingo-Kreuzung“ und dem in 

diesem Zusammenhang neu projektierten Verlauf der Stationsstrasse. 

 

Aufgrund der Umstellung auf die Rechnungslegungsnorm „HRM2“ (harmonisiertes Rechnungsmo-

dell 2), welche ab 1. Januar 2019 dauerhaft eingeführt wird, musste das Budget erstmals nach den 

neuen Vorgaben erstellt werden. Der Voranschlag 2018 musste zwecks besserer Vergleichbarkeit 

und als aktuellste Zahlenbasis umgeschlüsselt werden. Eine Umschlüsselung der Jahresrechnungs-

zahlen 2017 wurde aufgrund des unverhältnismässigen Aufwands vom Gesetzgeber nicht verlangt, 

was den direkten Vergleich mit den Budgets 2018 und 2019 verunmöglicht. Aus diesem Grund wer-

den in zahlreichen Auswertungen in der Spalte „Rechnung 2017“ keine Werte ausgewiesen. 

 

1.2 Umsetzung HRM2 

Das Budget 2018 stand ganz im Zeichen der HRM2-Umsetzung. Mit dem Inkrafttreten des neuen Ge-

meindegesetzes ist vorgesehen, dass auf den bevorstehenden Jahreswechsel hin die Rechnungsle-

gung dem geltenden Recht angepasst wird. Nachfolgend sind die wesentlichen Änderungen auf-

geführt: 

 

 Haushaltsgleichgewicht: Das Gemeindegesetz sieht führ die Gemeinden den mittelfristigen 

Haushaltausgleich vor. Dabei ist der Steuerfuss so festzulegen, dass die Erfolgsrechnung mittelfris-

tig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG). 

 

Mit Gemeindeversammlungsbeschluss vom 5. Juni 2018 definiert die Stimmbürgerschaft den Be-

griff "mittelfristig" mit einer Zeitperiode von acht Jahren. Berücksichtigt werden dabei die letzten 

drei Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie drei Planjahre. Der Gemeinderat 

legt aufgrund der gegenwärtigen Finanzpolitik anstelle einer expliziten Zielgrösse (z. B. CHF 0) 

eine Bandbreite von plus/minus CHF 3 bis CHF 5 Mio. als Messgrösse für die vorgeschriebene Aus-

geglichenheit fest. Bewegen sich die kumulierten Ergebnisse in dieser Bandbreite, gilt das Haus-

haltsgleichgewicht als eingehalten. Die kumulierten Rechnungsabschlüsse 2015 bis 2022 erge-

ben einen für den Finanzhaushalt verkraftbaren Fehlbetrag von CHF 3,4 Mio. 

 

 Abgrenzung Ressourcenausgleich: Steuerkraftabschöpfungen oder -zuschüsse werden über 

transitorische Aktiven oder Rückstellungen zeitlich abgegrenzt. Die Höhe der transitorischen Akti-

ven oder der Rückstellungen entspricht der Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfan-

genen bzw. abzuliefernden Ausgleichsbetrag und dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungs-

jahr zu erwartenden bzw. zu leistenden Ausgleichsbetrag (§ 119 Abs. 1 und 2 GG). 

 

Unter Berücksichtigung der vom Gemeindeamt zur Verfügung gestellten Berechnungsgrundlage 

und der im Rahmen des Bilanzanpassungsberichts zu erstellenden Rückstellung für Ressourcenzu-

schussbeiträge konnten liquiditätsneutrale CHF 133‘000 ins Budget 2019 aufgenommen werden 

(Ertrag aus Rückstellungsauflösung). 

 

 Aktivierungsgrenze: Die Aktivierungsgrenze für Investitionen im Verwaltungsvermögens wurde 

wie bisher bei CHF 10'000 festgelegt. 

 

 Passivierte Investitionsbeiträge: Das Verwaltungsvermögen wird zum Anschaffungswert abzüglich 

erhaltener Beiträge bilanziert (Aktivierung der Nettoinvestitionen) (§ 25 Abs. 1 VGG). Der sepa-

rate Ausweis der erhaltenen Investitionsbeiträge unter den passivierten Investitionsbeiträgen 

(Sachgruppe 2068) entfällt. 

 

 Bei der Umstellung auf HRM2 handelt es sich um einen rein buchhalterischen Vorgang, ohne je-

den Einfluss auf Liquidität, Fremdverschuldung und Selbstfinanzierung. Vereinzelt werden Vermö-

genswerte anders dargestellt als bisher. Bspw. wird das Verwaltungsvermögen neu in einer Anla-

genbuchhaltung erfasst und detaillierter abgebildet, wobei anlässlich der Gemeindeversamm-

lung vom 5. Dezember 2017 auf eine Aufwertung der Anlagen verzichtet wurde. 

 

1.3 Finanz- und Aufgabenplan 2018 bis 2022 

Die Firma Swissplan.ch (Finanzplanungsmandat) schildert die finanzielle Situation folgendermassen.  
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Zusammenfassung 

Die aktuelle Planung zeigt ein deutliches Bild. Mit den gestiegenen Aufwendungen in zahlreichen 

Bereichen (Bildung, Allg. Verwaltung, Soziales, ÖV etc.) kann die Rechnung erst im letzten Planjahr 

wieder ausgeglichen werden. Die vorübergehend resultierenden Aufwandüberschüsse können 

problemlos am Eigenkapital abgebucht werden, schwerer wiegt die unterdurchschnittliche Selbstfi-

nanzierung von jährlich bloss 1 - 2 Mio. Franken.  

Unter diesen Voraussetzungen können die eher tiefen Investitionen nur zu rund drei Viertel selber fi-

nanziert werden. Der Rest führt zu einer Zunahme der Verschuldung um ca. 3 Mio. Franken. Weil das 

Nettovermögen aktuell auf hohem Niveau liegt, kann der Abbau auf 10 Mio. Franken verkraftet wer-

den. Am Ende der Planung liegt das Nettovermögen noch im unteren Bereich der Bandbreite.  

Wird der Abbau des Nettovermögens hingenommen, dürfte die Steuerbelastung in den nächsten 

Jahren stabil bleiben. Aktuell ist das leicht tiefer als der wahrscheinlich ebenfals ungefähr stabile kant. 

Mittelwert. Bei den Gebührenhaushalten kann noch mit stabilen Tarifen gerechnet werden, länger-

fristig sind beim Abwasser Verbesserungen notwendig.  

 

Ausgeglichene Erfolgsrechnung Begrenzung Verschuldung 

Steuerhaushalt 

 

Steuerhaushalt 

 

2018 führen Zahlungen von Ressourcenausgleich 

und das noch tiefere Aufwandniveau zu einem Er-

tragsüberschuss. Danach wird der Ausgleich der 

Erfolgsrechnung erst im letzten Planjahr wieder er-

reicht.  

  

Bei knapper Selbstfinanzierung führen die Inves-

titionen zu einem Abbau des Nettovermögens. 

Mit 1'265 Franken/Einwohner wird im 2022 ein 

Wert im unteren Bereich der Bandbreite erzielt. 

Attraktiver Steuerfuss  

Steuerhaushalt 

 

 

Auch nach der zweiprozentigen Erhöhung auf 

2018 liegt der Steuerfuss noch knapp unter dem 

kant. Mittelwert. Dieser dürfte in den nächsten 

Jahren ungefähr stabil bleiben. 
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Finanzpolitische Ziele 

Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten: 

Ausgeglichene Erfolgsrechnung  Messgrösse 
Die Budgets sind unter Berücksichtigung der ordentlichen Abschreibun-

gen mittelfristig ausgeglichen. 

 

Ergebnis Erfolgsrech-

nung ca. 0 

 
 

 Begrenzung Verschuldung  Messgrösse 
Die heute gute Substanz im Finanzhaushalt soll nicht gefährdet werden. 

Als Indikator dient das Nettovermögen im Steuerhaushalt in Franken je Ein-

wohner. Es soll sich stets in einer Bandbreite von 1'000 - 2'000 Franken be-

wegen. Wird diese Grenze über mehrere Jahre unterschritten sind griffige 

Massnahmen zur Verbesserung einzuleiten. 

 

Nettovermögen 

1'000 - 2'000 Fr./E 

   Attraktiver Steuerfuss  Messgrösse 
Es wird beabsichtigt einen Steuerfuss unter dem kantonalen Mittelwert zu 

erheben. Der Steuerfuss soll eine möglichst kontinuierliche Entwicklung 

aufweisen. Für 2018 liegt der Mittelwert bei 100 %, er dürfte in den nächs-

ten Jahren ungefähr stabil bleiben. 

 

Stabiler Steuerfuss un-

ter Mittelwert 

Mittelfristiger Haushaltausgleich (§ 92 GG bzw. § 10 GVO)  Messgrösse 
Der mittelfristige Ausgleich wird über 8 Jahre betrachtet. Zum Budgetzeit-

punkt (ex ante) werden 3 Abschluss- und 5 Planjahre berücksichtigt. 

Sofern sich die kumulierten Ergebnisse über 8 Jahre in einer definierten 

Bandbreite bewegen, gilt das Haushaltsgleichgewicht als eingehalten.  

 

Summe Ergebnis 8 

Jahre (3 Basis + 5 

Plan)                 

Kumulierte Ergebnisse 

plus/minus 3 - 5 Mio. 

Fr. 

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verän-

dern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung 

der Ziele oder anderen geeigneten Massnahmen reagiert. 

Massnahmen 

Im aktuellen Plan können die Ziele mehrheitlich erreicht werden und trotzdem verdienen einige 

Punkte ein besonderes Augenmerk. Der Rechnungsausgleich ist am Ende der Planung zwar möglich, 

doch zur Erzielung einer durchschnittlich hohen Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsanteil ca. 10 %) 

fehlen jährlich noch ca. 2 Mio. Franken. Kann diese Verbesserung nicht mit striktem Kostenmanage-

ment (inkl. Leistungsverzicht) realisiert werden oder gehen keine, heute nicht absehbaren, höheren 

Erträge ein, wäre eine weitere Steuerfusserhöhung um gut fünf Prozentpunkte nötig. 

 

Beim Investitionsvolumen kann wahrscheinlich nicht mehr allzu viel eingespart bzw. verschoben wer-

den. Es liegt verglichen mit anderen Haushalten bereits eher tief. Selbstverständlich verlangen die 

aktuellen Haushaltperspektiven eine bewusste Priorisierung, nicht unbedingt notwendige Projekte 

sind auf später zu verschieben. Um den Verzehr des Nettovermögens abzubremsen und die Schul-

denaufnahme zu begrenzen, könnten weitere Veräusserungen von nicht benötigten, unrentablen 

Vermögenswerten geprüft werden.  

 

Mit der Einführung von HRM2 per 1.1.2019 fällt die Abschreibungsbelastung etwas tiefer aus. Wird dies 

als zusätzlicher Spielraum interpretiert, könnte der Finanzhaushalt rasch aus dem Gleichgewicht ge-

raten. Haushaltsaldo (Selbstfinanzierung und Investitionen) sowie Schulden und Liquidität sind durch 

HRM2 nicht betroffen, die finanzstrategischen Herausforderungen haben sich nicht wesentlich ver-

ändert. Selbst bei ausgeglichener Erfolgsrechnung resultiert immer noch eine unterdurchschnittliche 

Selbstfinanzierung, für durchschnittliche Werte wären Ertragsüberschüsse von 1 - 2 Mio. Franken nötig. 
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Planungsgrundlagen 

Der von einer robusten Entwicklung des privaten Konsums und einem starken Anstieg der Investitio-

nen gestützte, kräftige Aufschwung der Weltwirtschaft dürfte anhalten. Vor allem fortgeschrittene 

Volkswirtschaften tragen derzeit zur weltwirtschaftlichen Expansion bei. Dieser Aufschwung der Welt-

konjunktur und der gegenüber dem Euro etwas schwächere Franken sind für die Schweiz die ent-

scheidenden Konjunkturantreiber. Die Verbesserung am Arbeitsmarkt mit einem Anstieg der Beschäf-

tigung bestätigt die Erholung. Zudem führt die verbesserte Ertragssituation der Exportwirtschaft zu hö-

heren Lohnabschlüssen. Die meisten Branchen expandieren derzeit, selbst die Maschinen- und Me-

tallindustrie und der Tourismus entwickeln sich positiv. Bloss im Wohnbau ist mit einem leichten Rück-

gang zu rechnen. Die Zeiten der Negativzinsen werden zu Ende gehen. Bereits 2018 wird mit steigen-

den Langfristzinsen gerechnet. Weil sich kein rascher Abbau der überaus hohen Bilanzsumme der 

Nationalbank abzeichnet und der Wechselkurs ungefähr stabil bleiben dürfte, bleibt der Preisanstieg 

trotzdem niedrig. Die grössten Konjunkturrisiken liegen vor allem im internationalen Umfeld. Insbeson-

dere die politischen Unsicherheiten haben zugenommen (Brexit, Naher Osten, Korea, US-Politik etc.) 

und könnten zu einer Flucht in den Schweizer Franken führen. Eine weitere Eskalation der Streitigkeiten 

über die Modalitäten im internationalen Handelsaustausch würde ebenfalls dämpfend auf die 

schweizerische Wirtschaftsaktivität wirken. 

Einwohnerprognose 

 

Aufgrund der Einwohnerprognose und der Ana-

lyse der Altersstruktur rechnet der Plan mit einer 

höheren Schüler- und Klassenzahl. 

 

Finanzausgleich 

Mit einer Steuerkraft von gut 95 % vom Mittelwert spielt der Ressourcenausgleich keine wesentliche 

Rolle. Zuschüsse gehen nur bis 95 % ein und Abschöpfungen sind ab 110 % zu leisten. Weil auch kein 

Anspruch auf demografischen bzw. geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich besteht, ist 

Wangen-Brüttisellen einer der wenigen Haushalte, der in der Regel vom kantonalen Finanzausgleich 

nicht betroffen ist. 

Einführung neue Rechnungslegung (HRM2) per 1.1.2019 

Im Budget 2019 ist die Abschreibungsquote nach Nutzungsdauer (linear) berechnet. Für die Folge-

jahre erfolgte die Kalkulation mit den provisorischen Angaben zur Anlagenbuchhaltung, sie wird mit 

dem Bilanzanpassungsbericht im Frühjahr 2019 definitiv festgesetzt. Eine Neubewertung des Verwal-

tungsvermögens (Restatement) ist nicht berücksichtigt. Der Ressourcenausgleich ist abgegrenzt; eine 

Berücksichtigung in der HRM2-Eingangsbilanz hat nicht stattgefunden. 

 

Planungsgremium 

Die bewährte Finanz- und Aufgabenplanung wurde vom Gemeinderat unter Beizug des externen 

Finanzberaters M. Lehmann, Zürich, im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unver-

bindlichen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Der Planungspro-

zess umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen Jahre, Finanzpolitisches Ziel und Blick in die Zu-

kunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, Aufgabenplan, Planerfolgs-

rechnung und -bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnisse in einer 

Dokumentation zusammengefasst. 
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Aussichten Steuerhaushalt  

 

Grosse Investitionsvorhaben 

Verwaltungsvermögen 

- Diverse Gemeindestrassen 

- Sanierungen diverser Hochbauten 

Finanzvermögen 

- LSA-Knoten (Flamingo) 

Mit guten Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung bei tiefer Teuerung präsentiert sich ein für 

öffentliche Haushalte grundsätzlich vorteilhaftes Umfeld. Weil keine ausserordentlichen Erträge an-

fallen (2017: Buchgewinn, 2018: Ressourcenausgleich) sinkt der Gesamtertrag auf 2019. Ab 2020 kann 

bei steigenden Bevölkerungszahlen von zunehmenden Erträgen ausgegangen werden. Belastend 

wirken sich höhere Aufwendungen (Bildung inkl. Schülerzahlen, Allg. Verwaltung, ÖV mit Bahninfra-

strukturfonds, Soziales inkl. solidarische Finanzierung KJG etc.) aus. Die Einführung von HRM2 per 

1.1.2019 führt zu einer leicht tieferen Abschreibungsquote. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabi-

lem Steuerfuss eine ausgeglichene Rechnung. Über fünf Jahre gleichen sich Aufwand- und Ertrags-

überschüsse aus und das Eigenkapital beträgt 2022 37 Mio. Franken. Für die ganze Fünfjahresperiode 

liegt die Selbstfinanzierung bei 11 Mio. Franken, womit die vergleichsweise eher geringen Investitio-

nen von 15 Mio. Franken zu 76 % selber finanziert werden können. So wird das Nettovermögen abge-

baut. Es liegt am Ende der Planung bei 10 Mio. Franken, was einer ungefähr durchschnittlich hohen 

Substanz entspricht. 

 

Erfolgsrechnung Ergebnis + Steuerfuss 

 

 

 

Entwicklung Nettovermögen 
Gegenüber der letztjährigen Planung haben 

sich die Aussichten in der Erfolgsrechnung ver-

knappt. Höhere Aufwendungen (Bildung, Sozia-

les inkl. KJG, ÖV, Pflegefinanzierung, Verwal-

tung) konnten mit einer nach oben revidierten 

Steuerschätzung nicht kompensiert werden. 

Das Investitionsvolumen ist höher als in der Pla-

nung vor Jahresfrist. Zusammen mit der knappe-

ren Selbstfinanzierung wird das aktuell bessere 

Nettovermögen rasch wieder auf den gleichen 

Stand abgebaut wie in der vergangenen Pla-

nung.  

Mittelflussrechnung (2018 - 2022)

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 11'278     

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. -14'904   

Veränderung Nettovermögen 1'000 Fr. -3'626      

Nettoinvestitionen Finanzvermögen 1'000 Fr. -2'004      

Haushaltüberschuss/-defizit 1'000 Fr. -5'630      

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2022) Fr./Einw. 1'265       

Eigenkapital (31.12.2022) Fr./Einw. 4'656       

Selbstfinanzierungsgrad (2018 - 2022) 76%
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Aussichten Gebührenhaushalte 

 
 

Entwicklung Spezialfinanzierung Entwicklung Benutzungsgebühr 

 

Bereich Tendenz Bemerkung 

Abwasser stabil negative Selbstfinanzie-

rung 

Abfall stabil do. 

Spätestens wenn die heute noch recht hohen 

Spezialfinanzierungskonten abgebaut sind, müs-

sen Massnahmen zur Ergebnisverbesserung (Ge-

bührenerhöhungen oder Aufwandsenkung) ein-

geleitet werden. 

Finanzierung Gesamthaushalt 

 

Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 8 Mio. Franken gerechnet. Zusammen mit 

Investitionen von 17 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 9 Mio. Franken. Die Finanzierung 

geschieht zu einem grossen Teil aus der bestehenden hohen Liquidität und zudem müssen die ver-

zinslichen Schulden um netto 3 Mio. Franken erhöht werden. Am Ende der Planung belaufen sich die 

Schulden auf 9 Mio. Franken. Mit einer Durchschnittsverzinsung von 0,7 % kann vom sehr tiefen Zinsni-

veau profitiert werden, es wird aber auch ein hohes Zinssatzänderungsrisiko eingegangen. 

Mittelflussrechnung (2018 - 2022) Abw Abf

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. -2'394     -340        

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. -235        -20          

Haushaltüberschuss/-defizit 1'000 Fr. -2'629     -360        

Kennzahlen

Spezialfinanzierung (31.12.2022) 1'000 Fr. 977         427         

Kostendeckungsgrad (2022) 56% 86%

Selbstfinanzierungsgrad (2018 - 2022) -1019% -1701%

Gebührenertrag (2022) Fr./Einw. 92            68            
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Geldflussrechnung
(in Millionen Franken)

Liquide Mittel (1.1.2018) 11.2  
Geldfluss betriebliche Tätigkeit 8.4     
Geldfluss Investitionstätigkeit
- Verwaltungsvermögen -15.2 
- Finanzvermögen -2.0   -17.2 
Geldfluss Finanzierungstätigkeit
- Rückzahlung Schulden -3.0   
- Neuaufnahme Schulden 6.0     
- Veränderung Anlagen -    3.0     

Veränderung Liquide Mittel -5.8   

Liquide Mittel (31.12.2022) 5.5     
KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2022 0.0     
Schulden inkl. KK per 31.12.2022 0.7% 9.3     
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Die vergangenen Jahre (2013 - 2017) 

Erfolgsrechnung Nettovermögen 

Steuerhaushalt 

 

Steuerhaushalt 

 

Stark schwankende Steuererträge beeinflussen die Ertragsseite überproportional. Die Spannweite der 

Steuerkraft im Verhältnis zum kant. Mittelwert bewegt sich zwischen 90 % (2016) bis 104 % (2013 + 

2017). Aufwandseitig führten die Investitionen zu steigenden Abschreibungen. Bei den übrigen Posi-

tionen verzeichneten Pflegefinanzierung und Sekundarschule grössere Zunahmen. Für die vergange-

nen fünf Jahre steht im Steuerhaushalt den etwas überdurchschnittlich hohen Nettoinvestitionen von 

24 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 11 Mio. Franken gegenüber, was einen Selbstfinanzie-

rungsgrad von 45 % ergibt. Es resultierte ein Haushaltdefizit von 13 Mio. Franken. Das Nettovermögen 

beträgt per Ende 2017 14 Mio. Franken. Das entspricht im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden 

durchschnittlich hohen Werten für die Substanz. Der laufende Aufwand stieg um 1,6 % der Ertrag um 

3,3 %. Die Steuerbelastung blieb stabil. Verglichen mit anderen Gemeinden wird 2017 ein überdurch-

schnittlich1 hoher Aufwand für Sport und Freizeit sowie Öffentliche Sicherheit ausgewiesen. 

 

Mit 5 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im Abschluss 2017 5 Mio. Franken höher als im Vorjahr. 

Mit markant höheren Steuererträgen (inkl. Nachsteuern, Nachträge, Ausscheidungen, Quellensteu-

ern) und einem einmaligen Buchgewinn konnten die tieferen Grundstückgewinnsteuern problemlos 

kompensiert werden. Der so erzielte Selbstfinanzierungsanteil (12,5 %) liegt im Vergleich mit den zür-

cherischen Gemeinden auf durchschnittlich hohem Niveau. Durch den starken Anstieg der Steuer-

kraft wird im 2019 kein Ressourcenausgleich mehr eingehen. Weil die Steuerkraft 2017 deutlich über 

95 % liegt, beginnen allfällige Ausgleichszahlungen erst bei einem um ca. 2,5 Mio. Franken tieferen 

Steuerertrag. 

 
 

  

                                                      
1 Jährlicher Aufwand mehr als 50 Franken/Einwohner bzw. 1'000 Franken/Schüler höher als Mittelwert 
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Mittelflussrechnung (2013 - 2017) Steuern Gebühren Total

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 10'904     -2'244      8'660       

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. -24'348   550          -23'798   

Veränderung Nettovermögen 1'000 Fr. -13'444   -1'694      -15'138   

Nettoinvestitionen Finanzvermögen 1'000 Fr. 464          -           464          

Haushaltüberschuss/-defizit 1'000 Fr. -12'980   -1'694      -14'674   

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2017) Fr./Einw. 1'750       292          2'042       

Eigenkapital (31.12.2017) Fr./Einw. 4'740       554          5'293       

Selbstfinanzierungsgrad (2013 - 2017) 45% 408% 36%
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Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 
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Finanz- und Aufgabenplanung 2018 bis 2022 
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2 Bericht zum Budget der politischen Gemeinde 

Begründung der wesentlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2018: 

 

2.1 Laufende Rechnung nach Funktionsbereichen 

0220 Allgemeine Dienste, übrige Mehraufwand 

Aufgrund von höherem Sozialleistungsaufwand (Pensionskassenbeiträge) und IT-Abschreibungen, die 

gemäss HRM2-Vorgaben neu in der entsprechenden Funktion abgebildet werden müssen, hat der 

grösstenteils nichtmonetäre Aufwand im Verwaltungsbereich zugenommen. 

 
029001 Gemeindehaus Mehraufwand 

Der bisher im separaten Funktionsbereich „Abschreibungen“ budgetierte Aufwand muss aufgrund der 

HRM2-Vorgaben neu direkt in der entsprechenden Kostenstelle verbucht werden. Beim Mehraufwand 

handelt es sich um eine Umschichtung aus der Funktion 9980. 

 
2121 Primarschule Brüttisellen Mehraufwand 

Infolge Vorgaben der neuen Rechnungslegung HRM2 musste die Lohnsumme der DaZ-Lehrpersonen 

anteilsmässig vom alten Kontenbereich Sonderpädagogik auf die beiden Primarschulen verteilt wer-

den. In den Funktionsbereichen 2121 und 2122 stehen nun aber die effektiven Aufwendungen pro Pri-

marschule. Die nur alle drei Jahre stattfindende externe Weiterbildung der Schule Wangen-Brüttisellen 

ist weggefallen. Die Ausgaben für Vikariate sind im Durchschnitt gestiegen. Im Schuljahr 2019/2020 wer-

den wahrscheinlich zwei Primarklassen mehr geführt als im Schuljahr 2018/2019. 

 
2122 Primarschule Wangen Minderaufwand 

Wangen benötigt viel weniger DaZ (Deutsch als Zeitsprache) als Brüttisellen, darum ist die infolge der 

Vorgaben der neuen Rechnungslegung neu verteilte Lohnsumme DaZ tiefer als in der Primarstufe Brütti-

sellen. Die nur alle drei Jahre stattfindende externe Weiterbildung der Schule Wangen-Brüttisellen ist 

weggefallen. Die integrierte Förderung (IF) war auch für den Kindergarten auf diesem Konto budgetiert. 

Infolge Vorgaben der neuen Rechnungslegung HRM2 ist dieser Posten in den Bereich Kindergarten 

(2110) verschoben worden. 

 
2130 Sekundarschule Mehraufwand 

Die Skilagerkosten steigen wegen grösserer Teilnahme. Die Lohnsumme für Vikariate ist im Durchschnitt 

gestiegen. Weil tendenziell mehr austretende Schülerinnen und Schüler keine passende Lehrstelle fin-

den, müssen höhere Kosten für die Berufswahlschule budgetiert werden. Durch das Ansteigen der An-

zahl Asylbewerber steigen auch die dafür vorgesehenen Schulkosten. 

 
217001 Sekundarschulhaus Bruggwiesen Mehraufwand 

Der bisher im separaten Funktionsbereich „Abschreibungen“ budgetierte Aufwand muss aufgrund der 

HRM2-Vorgaben neu direkt in der entsprechenden Kostenstelle verbucht werden. Beim Mehraufwand 

handelt es sich um eine Umschichtung aus der Funktion 9980. 

 
217003 Primarschulhaus Brüttisellen Mehraufwand 

Der bisher im separaten Funktionsbereich „Abschreibungen“ budgetierte Aufwand muss aufgrund der 

HRM2-Vorgaben neu direkt in der entsprechenden Kostenstelle verbucht werden. Beim Mehraufwand 

handelt es sich um eine Umschichtung aus der Funktion 9980. Zudem müssen ausserordentliche Unter-

haltsarbeiten gemacht und bspw. die Schmutzschleusen ersetzt werden. 

 
217004 Primarschulhaus Wangen Mehraufwand 

Der bisher im separaten Funktionsbereich „Abschreibungen“ budgetierte Aufwand muss aufgrund der 

HRM2-Vorgaben neu direkt in der entsprechenden Kostenstelle verbucht werden. Beim Mehraufwand 

handelt es sich um eine Umschichtung aus der Funktion 9980. 

 
2190 Schulleitung Mehraufwand 

Die Kosten für die Entschädigungen der Schulpflege wie auch Sitzungsgelder, Spesen, Reisekosten und 

Sachkosten sind vom Konto Schulverwaltung in den Bereich 2190 verschoben worden. 

 
2191 Schulverwaltung Minderaufwand 

Weniger Kosten durch Aufwand-Verschiebung (siehe „Schulleitung“). 
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4210 Ambulante Krankenpflege Mehraufwand 

Aufgrund der Hochrechnungen im ersten Quartal 2018, die steigende Kosten in der ambulanten Kran-

kenpflege ausweisen, ist mit einem Defizit zu rechnen. 

 
5590 Arbeitslosigkeit, Übriges Mehraufwand 

Im Zug der Umstellung auf HRM2 wurde diese Kontengruppe neu geschaffen und bereits bestehende 

Aufwände des Zweckverbands Sozialdienst Bezirk Uster (SDBU) darauf umgelagert. Zusätzlich werden 

neu spezifischere Arbeitsintegrationsmassnahmen angeboten, die zu Mehraufwand führen. 

 
5720 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe Mehraufwand 

Höhere Zahl von Sozialhilfeempfangenden. Keine Rückerstattung durch den Kanton für vorläufig aufge-

nommene Personen seit Inkrafttreten des neuen Sozialhilfegesetzes am 1. März 2018. 

 
6150 Gemeindestrassen Mehraufwand 

Der bisher im separaten Funktionsbereich „Abschreibungen“ budgetierte Aufwand muss aufgrund der 

HRM2-Vorgaben neu direkt in der entsprechenden Kostenstelle verbucht werden. Beim Mehraufwand 

handelt es sich um eine Umschichtung aus der Funktion 9980. 

 
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Mehraufwand 

Nach Annahme der Vorlage über die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur FABI vom 9. 

Februar 2014 hat der Bundesrat die betreffenden Verfassungsbestimmungen sowie die angepassten 

Bundesgesetzte und Verordnungen per Anfang 2016 in Kraft gesetzt. Die Investitionen erfolgen in meh-

reren Ausbauschritten. Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein neuer unbefristeter Bahninfrastruk-

turfonds geschaffen, welcher mit bisherigen sowie zusätzlichen Geldern gedeckt wird. Bei den zusätzli-

chen Quellen handelt es sich unter anderem um eine Pauschalisierung des Fahrkostenabzugs der Steu-

ern. Dies führt einerseits zu höheren Steuereinnahmen, andererseits jedoch auch zu höheren Ausgaben 

in der Erfolgsrechnung 2019. 

 
9100 Allgemeine Gemeindesteuern Mehrertrag 

Aufgrund der verbesserten wirtschaftlichen Lage und der gesetzlichen Anpassung FABI (Begrenzung 

des Fahrkostenabzuges auf CHF 5‘000) wird mit einem beträchtlichen Mehrertrag gerechnet. 

 
9101 Sondersteuern Minderertrag 

Bei den Grundstückgewinnsteuern wird gegenüber dem Vorjahr aufgrund der geringeren Verkaufstä-

tigkeit bei Immobilien ein Minderertrag erwartet. 

 
9300 Finanz- und Lastenausgleich Minderertrag 

Aufgrund der im Rahmen des per Ende Rechnungsjahr 2018 zu erstellenden Rückstellung für Ressour-

cenzuschüsse (Bilanzanpassungsbericht) konnte ein liquiditätsneutraler Beitrag von CHF 133‘000 ins 

Budget aufgenommen werden (Berechnungsgrundlage Gemeindeamt). Ein monetärer Finanzaus-

gleichsbeitrag entfällt durch die stark angestiegene Steuerkraft vollumfänglich. 
 

9980 Abschreibungen Minderaufwand 

Der bisher verdichtet verbuchte Abschreibungskostenblock wird aufgrund der Vorgaben von HRM2 neu 

detailliert und transparent in den einzelnen Funktionen verbucht. 

 

 

3 Schlusswort des Gemeinderats 

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft die Genehmigung des Budgets 2019 mit einem 

Steuerfuss von 98 % (bisher 98 %). 

 

 

 
Anhang 

 Auswertungen und Diagramme (Anhang 1) 

Schwerpunktprogramm 2019/20 (Anhang 2
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Auswertungen und Diagramme Anhang 1 

 

Übersicht 
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Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgaben 
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Laufende Rechnung – Einzelkonten nach Funktionen 

 

 
  



 

 

 

 20/33 

 

 

 

 
  



 

 

 

 21/33 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 22/33 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 23/33 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 24/33 

 

 
 

 

 



 

 

 

 25/33 

 

  



 

 

 

 26/33 

 

Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Arten 
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Investitionsrechnung – Zusammenzug nach Aufgaben 
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Schwerpunktprogramm 2019/20 
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